Melchior - Rundbriefe zur Abschiebungshaft


An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 09/2005

I.

Dolmetscherkosten

Beigefügt ist eine Entscheidung des OLG Celle vom 05. April 2005 – 22 W 12/05 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung dürfte für Verfahren in Abschiebungshaft-Sachen weitreichende Bedeutung haben. Es geht um die Bereitstellung eines Dolmetschers außerhalb von PHK zur Verständigung zwischen dem Betroffenen und seinem Anwalt (siehe hierzu bereits OLG Oldenburg vom 09.02.2005 – Volltext im Anhang zum Kommentar).

Das OLG Celle hat im Beschluss vom 05.04.1005 festgestellt:

Befindet sich ein Ausländer in Abschiebehaft, hat die Staatskasse die Kosten für die Beiziehung eines Dolmetschers zu tragen, soweit dies für eine Verständigung des Betroffenen mit seinem Verfahrensbevollmächtigten und für eine sachgemäße Vertretung des Betroffenen erforderlich ist. 

Außerdem hat das OLG zu den Konsequenzen Stellung genommen, wenn der Dolmetscher – wie hier – verweigert wird. Der Verfahrensfehler führt, wenn nicht mehr heilbar, zur Rechtswidrigkeit der Haft.  

Herr Rechtsanwalt Fahlbusch in Hannover, der die Rechtsmittel geführt hat und auch für weitere Informationen zu dieser Sache zur Verfügung steht (fahlbusch@LSF-kanzlei.de), merkt zu der Entscheidung ergänzend und erläuternd folgendes an:

"In der Entscheidung geht es um die Frage, welche Auswirkungen die unterbliebene Beiziehung eines Dolmetschers zum Zwecke der Besprechung eines Betroffenen mit seinem Verfahrensbevollmächtigten auf die Haft hat.

Der -einkommens- und vermögenslose- Betroffene, ein ................. Staatsangehöriger ......................................................................... und zum damaligen Zeitpunkt in Abschiebungshaft befindlich, beauftragte den Unterzeichner, ihn in seiner abschiebungshaftrechtlichen Angelegenheit zu vertreten. Eine Unterhaltung des Unterzeichners mit dem Betroffenen scheiterte an unüberwindbaren Sprachbarrieren. Insofern wurde beim Amtsgericht Hannover beantragt, festzustellen, dass die Landeskasse die Kosten eines Dolmetschers für Gespräche des Betroffenen mit seinem Anwalt zu tragen habe.

Das Amtsgericht Hannover lehnte den Antrag auf Beiziehung eines Dolmetschers für Gespräche eines Betroffenen mit seinem Verfahrensbevollmächtigen ab. Die Beiziehung sei nicht erforderlich. Zudem fehle es hierfür an einer gesetzlichen Grundlage.

Im Rahmen der Anhörung über den Haftverlängerungsantrag vor dem Amtsgericht bot dieses an, dass eine "Besprechung" mit dem an der Gerichtsstelle anwesenden Dolmetscher erfolgen könne. Dies hatte der Unterzeichner - weil nicht ausreichend - abgelehnt. Der bereits zuvor  gestellte Antrag auf Verlegung des Anhörungstermins war vom Amtsgericht abgelehnt worden; ein hierauf gestellter Befangenheitsantrag blieb erfolglos.

Das Amtsgericht ordnete sodann Haftfortdauer an, ohne dass der Betroffene zuvor mit seinem Verfahrensbevollmächtigten in einer ihm geläufigen Sprache sprechen konnte.

Mit der sofortigen Beschwerde wurde ein Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens gerügt, da dem Betroffenen keine Möglichkeit gegeben worden sei, die Sache mit seinem Anwalt hinreichend zu besprechen.

Nachdem der Betroffene abgeschoben worden war, wies das Landgericht Hannover die auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Haft umgestellte sofortige Beschwerde zurück. Ein Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens sei nicht ersichtlich.

Auf die weitere sofortige Beschwerde hat nun das OLG Celle entschieden, dass die durch das Amtsgericht angeordnete Haftverlängerung rechtswidrig gewesen ist. Nicht nur angeklagte Betroffene, sondern auch Ausländer, der sich in Abschiebungshaft befänden, hätten Anspruch auf unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher, sofern sie die Verhandlungssprache nicht sprechen. Dies gelte auch für die eine Verhandlung vorbereitenden Gespräche; die Besprechung mit einem an Gerichtsstelle anwesenden Dolmetscher sei für eine sachgerechte Vertretung nicht ausreichend.

Der Beschluss, dem in der Sachentscheidung uneingeschränkt zuzustimmen ist, lässt hoffen, dass auch in Abschiebungshaftverfahren über kurz oder lang bestimmte rechtsstaatliche Mindeststandards Einzug finden werden. Die Entscheidung ist -auch- im Hinblick auf sonstige Verfahrensfehler (unterlassene Anhörung der Ehefrau; Nichtbenachrichtigung einer Vertrauensperson; unterlassene Beiziehung der Verwaltungsvorgänge)  von erheblicher Bedeutung. Auch dort wird zu überlegen sein, welche haftrechtlichen Auswirkungen ein wegen zwischenzeitlicher Abschiebung nicht mehr heilbarer Verstoß gegen Verfahrensvorschriften hat.

Einzig die Kosten- und Prozesskostenhilfeentscheidung erscheint wenig begründet. Wie das Gericht zu der Ansicht kommen konnte, ein Haftgrund habe vorgelegen, obschon der Betroffene sich hierzu über seinen Verfahrensbevollmächtigten nicht äußern konnte, ist nicht nachvollziehbar.

Der Betroffene dürfte zudem, was dem Gericht auch mitgeteilt worden war, nach Abschiebung nach ................. innerhalb von vier Monaten kaum vermögender geworden sein, als er es zuvor war, so dass ihm Pkh hätte gewährt werden müssen. Die angeforderte anwaltliche Versicherung konnte aufgrund der geschilderten sprachlichen Probleme nicht vorgelegt werden. Jedenfalls für das Beschwerdeverfahren (dort war der Betroffene noch in Deutschland befindlich) wird Pkh auf Gegenvorstellung hin zugewähren sein."

II.

Ausreisefrist + Sicherungshaft

Im Anschluss an den Rundbrief 06/2005 betreffend die Vorlageentscheidung des OLG Düsseldorf vom 16.11.2004 und die BGH-Entscheidung vom 03.02.2005 wird anliegend die Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 15. April 2005 – I-3 Wx 284/03 – überreicht mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen.

Es handelt sich um die abschliessende Entscheidung des OLG in dieser Sache. Es ging um die Frage, ob während der Ausreisefrist (hier: 1 Monat ab Rechtskraft der asylablehnenden Entscheidung) Sicherungshaft angeordnet werden darf. Das OLG Düsseldorf verneint diese Frage in Übereinstimmung mit der herrschenden Auffassung, läßt allerdings offen, ob es Ausnahmefälle geben könne (vgl. Seite 10 des Beschlusses). 

Hervorzuheben ist auch die Klarstellung, dass die vollziehbare Ausreisepflicht Grundvoraussetzung für jede Sicherungshaftanordnung ist. 

Verfahrensrechtlich handelt es sich um ein Feststellungsverfahren, welches noch während laufender Haft  bei dem Landgericht eingeleitet war (Beschwerdeantrag zu 3.). Das OLG hat festgestellt, dass die Haft für den genannten Zeitraum rechtswidrig war.  

III.

Kaution

Beigefügt sind weiterhin (nicht angefochtene) Beschlüsse des Amtsgerichts Moers vom 06.04.2005 – 820 XIV 182.B - , in denen es um Haftverschonung nach Stellung einer Kaution und Vorlage eines Rückflugtickets geht. Es wird gebeten, die Unterlage dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen.

Die Frage, inwieweit es zulässig ist, die Haft zurückzustellen, wenn mildere – kontrollierbare – Maßnahmen/Auflagen ausreichend erscheinen, ist (jedenfalls bei volljährigen nicht kranken Personen) noch ein nahezu ungeklärtes Gebiet. Verfassungsrechtlich sind Erwägungen hierzu jedoch immer geboten. 

IV.

Abgabe – Zuständigkeit

Zu beobachten ist, dass es zu erheblichen Unklarheiten/Unsicherheiten hinsichtlich der gerichtlichen Zuständigkeit kommt, wenn für eine Verlängerungsanordnung das Verfahren von dem Amtsgericht der Erstanordnung an das Amtsgericht des Haftortes abgegeben wird, obwohl das Verfahren über die Erstanordnung noch nicht abgeschlossen ist, sondern sich noch beim LG oder OLG befindet. Die Frage, ob die Abgabe auch Einfluss auf die gerichtliche Zuständigkeit hinsichtlich der Erstanordnung hat oder nicht, scheint bislang nicht hinreichend geklärt. 

Da die Abgabe eine Ermessensentscheidung ist und deshalb auch die verfahrensrechtlichen Konsequenzen einer solchen Abgabeentscheidung (von der Parallelbearbeitung gleicher Probleme in verschiedenen Rechtszügen bis  hin zur Vergrößerung der Gefahr sich widersprechender Entscheidungen) mitbedacht werden müssen, ist es nach diesseitigem Verständnis derzeit eher sachgerecht, von einer Abgabe aufgrund eines Fortdauerantrages abzusehen, wenn das Verfahren über die Erstanordnung noch nicht abgeschlossen ist. 

Düsseldorf, den  26. April 2005


Mit freundlichen Grüssen

Klaus Melchior

Golzheimer Platz 9

40474 Düsseldorf

fon + fax: 0211-4541192

mkmelchior@t-online.de
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